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 BETREFF Verordnungen zur Sicherung der Energieversorgung 
 AZ THW/107-02-09 
 DATUM Bonn, 10. Oktober 2022 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Da die Bundesrepublik Deutschland derzeit nicht in ausreichendem Umfang mit Gas beliefert 
wird, hat die Bundesregierung die Alarmstufe 2 des Notfallplans ausgerufen. Im Folgenden 
wurden kürzlich zwei Verordnungen zur Sicherung der Energieversorgung erlassen. Dabei 
handelt es sich um die EnSikuMaV und die EnSimiMaV, welche kurz- und auch mittelfristige 
Maßnahmen zur Energieeinsparungen vorgeben. Die Maßnahmen betreffen ebenfalls die 
Liegenschaften im THW und sind entsprechend umzusetzen. 
 
Folgend finden Sie zu Ihrer Kenntnis eine Übersicht jener Paragraphen aus den Verordnungen, 
die das THW betreffen. Die Auszüge sind vollumfänglich aus den Verordnungen kopiert. Bitte 
beachten Sie zusätzlich die ergänzenden Hinweise am Ende dieses Schreibens.  
 
Die ergänzenden Hinweise enthalten Hilfestellungen für die Umsetzung der Maßnahmen und 
Erklärungen. Ausnahmen werden in den Verordnungen unter Kapitel B. Besonderer Teil 
erläutert. Sollten Sie weitere Fragen zur Umsetzung haben oder Unterstützung benötigen, 
werden Sie sich gerne an folgende Adresse: 
 
Umwelt@thw.de 
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Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig 

wirksame Maßnahmen (EnSikuMaV) 
Inkrafttreten: 01. September 2022 – 28. Februar 2023 
 
§ 5 Verbot der Beheizung von Gemeinschaftsflächen 

(1) In öffentlichen Nichtwohngebäuden ist die Beheizung von Gemeinschaftsflächen untersagt, 
die nicht dem Aufenthalt von Personen dienen. Ausgenommen sind Gemeinschaftsflächen, 
deren Beheizung zum Schutz von dort installierter Technik oder von dort gelagerten 
Gegenständen und Stoffen erforderlich ist. Ausgenommen sind außerdem 
Gemeinschaftsflächen, in denen bei einer Nichtbeheizung aufgrund bauphysikalischer 
Gegebenheiten Schäden oder ein Mehrverbrauch an Brennstoff zu erwarten sind. 
 
(2) Ausgenommen vom Verbot der Beheizung von Gemeinschaftsflächen nach Absatz 1 Satz 1 
sind außerdem 

1. medizinische Einrichtungen, Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe und 
Pflegeeinrichtungen, 

2. Schulen und Kindertagesstätten oder 
3. weitere Einrichtungen, bei denen höhere Lufttemperaturen in besonderer Weise zur 

Aufrechterhaltung der Gesundheit der sich dort aufhaltenden Personen geboten sind. 
 

§ 6 Höchstwerte für die Lufttemperatur in Arbeitsräumen in öffentlichen 

Nichtwohngebäuden 

(1) Im Arbeitsraum in einem öffentlichen Nichtwohngebäude darf die Lufttemperatur 
höchstens auf die folgenden Höchstwerte geheizt werden: 

1. für körperlich leichte und überwiegend sitzende Tätigkeit 19 Grad Celsius, 
2. für körperlich leichte Tätigkeit überwiegend im Stehen oder Gehen 18 Grad Celsius, 
3. für mittelschwere und überwiegend sitzende Tätigkeit 18 Grad Celsius, 
4. für mittelschwere Tätigkeit überwiegend im Stehen oder Gehen 16 Grad Celsius oder 
5. für körperlich schwere Tätigkeit 12 Grad Celsius. 

 
(2) Öffentliche Arbeitgeber haben dafür Sorge zu tragen, dass in Arbeitsräumen keine 
Wärmeeinträge durch gebäudetechnische Systeme wie Heizungsanlagen, Heizenergie oder 
Energie durch raumlufttechnische Anlagen oder andere Heizgeräte erfolgen, infolge derer die 
in Absatz 1 festgelegte Höchsttemperatur überstiegen wird. 
 
(3) Die Höchstwerte für die Lufttemperatur nach Absatz 1 sind nicht anzuwenden für 

1. medizinische Einrichtungen, Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe und 
Pflegeeinrichtungen, 

2. Schulen und Kindertagesstätten und 
3. weiteren Einrichtungen, bei denen höhere Lufttemperaturen in besonderer Weise zur 

Aufrechterhaltung der Gesundheit der sich dort aufhaltenden Personen geboten sind. 
 
(4) Die Höchstwerte für die Lufttemperatur nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 gelten 
nicht, soweit Beschäftigte durch die niedrigere Lufttemperatur in ihrer Gesundheit gefährdet 
sind und sonstige Schutzmaßnahmen nicht möglich oder ausreichend sind. 
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§ 7 Trinkwassererwärmungsanlagen in öffentlichen Nichtwohngebäuden 

(1) In öffentlichen Nichtwohngebäuden sind dezentrale Trinkwassererwärmungsanlagen, 
insbesondere Durchlauferhitzer oder dezentrale Warmwasserspeicher auszuschalten, wenn 
deren Betrieb überwiegend zum Händewaschen vorgesehen ist. Von einem Ausschalten der 
Geräte kann zeitlich befristet oder ganz abgesehen werden, wenn der Betrieb der Anlagen nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik aus hygienischen Gründen erforderlich ist. 
 
(2) Die Warmwassertemperaturen sind in zentralen Trinkwassererwärmungsanlagen auf das 
Niveau zu beschränken, das nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlich 
ist, um ein Gesundheitsrisiko durch Legionellen in der Trinkwasser-Installation zu vermeiden. 
Ausgenommen von der Pflicht zur Temperaturbeschränkung nach Satz 1 sind 
Trinkwassererwärmungsanlagen, bei denen der Betrieb von Duschen zu den gewöhnlichen 
betrieblichen Abläufen gehören. 
 
(3) Ausgenommen von den Temperaturbeschränkungen nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
Satz 1 sind: 

1. medizinische Einrichtungen, Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe und 
Pflegeeinrichtungen, 

2. Kindertagesstätten und andere Einrichtungen zur Betreuung von Kindern oder 
3. weitere Einrichtungen, bei denen die Bereitstellung von warmem Trinkwasser für die 

bestimmungsgemäße Nutzung oder den Betrieb des Gebäudes erforderlich ist. 
 
§ 8 Beleuchtung von Gebäuden und Baudenkmälern 

(1) Die Beleuchtung von Gebäuden und Baudenkmälern von außen mit Ausnahme von 
Sicherheits- und Notbeleuchtung ist untersagt. Ausgenommen sind kurzzeitige Beleuchtungen 
bei Kulturveranstaltungen und Volksfesten. 
 
(2) Die Untersagung nach Absatz 1 Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Beleuchtung zur 
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit oder zur Abwehr anderer Gefahren erforderlich ist 
und nicht kurzfristig durch andere Maßnahmen ersetzt werden kann. 
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Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig 

wirksame Maßnahmen (EnSimiMaV) 
Inkrafttreten: 01. Oktober 2022 – 01. Oktober 2024 
 
§ 2 Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung 

(1) Der Eigentümer eines Gebäudes, in dem Anlagen zur Wärmeerzeugung durch Erdgas 
genutzt werden, ist verpflichtet, eine Heizungsprüfung durchzuführen und die Heizungsanlage 
des Gebäudes optimieren zu lassen. In diesem Rahmen ist zu prüfen, 

1. ob die zum Betrieb einer Heizung einstellbaren technischen Parameter für den Betrieb 
der Anlage zur Wärmeerzeugung hinsichtlich der Energieeffizienz optimiert sind, 

2. ob die Heizung hydraulisch abzugleichen ist, 
3. ob effiziente Heizungspumpen im Heizsystem eingesetzt werden oder 
4. inwieweit Dämmmaßnahmen von Rohrleitungen und Armaturen durchgeführt werden 

sollten. 
Hat der Gebäudeeigentümer einen Dritten mit dem Betrieb der Anlage zur Wärmeerzeugung 
beauftragt, ist neben dem Gebäudeeigentümer der Dritte zur Erfüllung der Anforderungen nach 
Satz 1 verpflichtet. 
 
(2) Zur Optimierung einer Anlage zur Wärmeerzeugung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 sind 
unter Berücksichtigung möglicher negativer Auswirkungen auf die Bausubstanz des Gebäudes 
regelmäßig notwendig: 

1. die Absenkung der Vorlauftemperatur oder die Optimierung der Heizkurve bei groben 
Fehleinstellungen, 

2. die Aktivierung der Nachtabsenkung, Nachtabschaltung oder andere, zum 
Nutzungsprofil sowie zu der Umgebungstemperatur passende Absenkungen oder 
Abschaltungen der Heizungsanlage und Information des Betreibers, dazu insbesondere 
zu Sommerabschaltung, Urlaubsabsenkungen, Anwesenheitssteuerungen, 

3. die Optimierung des Zirkulationsbetriebs unter Berücksichtigung geltender Regelungen 
zum Gesundheitsschutz, 

4. die Absenkung der Warmwassertemperaturen unter Berücksichtigung geltender 
Regelungen zum Gesundheitsschutz, 

5. die Absenkung der Heizgrenztemperatur, um die Heizperiode und -tage zu verringern. 
6. Information des Gebäudeeigentümers oder Nutzers über weitergehende 

Einsparmaßnahmen. 
 

(3) Das Ergebnis der Prüfung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist in Textform festzuhalten. 
Sofern die Prüfung Optimierungsbedarf hinsichtlich der Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 2 feststellt, ist die Optimierung der Heizung nach Absatz 
2 bis zum 15. September 2024 durchzuführen. Die Heizungsprüfung sowie etwaige 
erforderliche Maßnahmen zur Optimierung sollen im Zusammenhang mit ohnehin 
stattfindenden Tätigkeiten oder Maßnahmen der fachkundigen Personen nach Absatz 4, 
insbesondere bei der Durchführung von Kehr- und Überprüfungstätigkeiten oder einer 
Feuerstättenschau von Schornsteinfegern oder bei Heizungswartungsarbeiten, angeboten und 
durchgeführt werden. Im Hinblick auf die Prüfergebnisse zu den Anforderungen nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 ist § 3 anzuwenden. Im Übrigen ist auf die Möglichkeit hinzuweisen, einen 
hydraulischen Abgleich durchzuführen. Der Nachweis der Heizungsprüfung kann auch im 
Rahmen der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs erfolgen. 
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(4) Die Heizungsprüfung nach Absatz 1 ist von einer fachkundigen Person durchzuführen. 
Dazu zählen insbesondere: 

1. Schornsteinfeger, 
2. Handwerker der Gewerbe Installateur und Heizungsbauer nach Anlage A Nummer 24 

der Handwerksordnung sowie Ofen- und Luftheizungsbauer nach Anlage A Nummer 2 
der Handwerksordnung oder 

3. Energieberater, die in die Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des 
Bundes aufgenommen worden sind. 

 
(5) Die Verpflichtung zur Heizungsprüfung entfällt in Gebäuden, die im Rahmen eines 
standardisierten Energiemanagementsystems oder Umweltmanagementsystems verwaltet 
werden und in Gebäuden mit standardisierter Gebäudeautomation. Ebenso entfällt die 
Verpflichtung zur Heizungsprüfung, wenn innerhalb der vergangenen zwei Jahre vor dem 1. 
Oktober 2022 eine vergleichbare Prüfung durchgeführt und kein weiterer Optimierungsbedarf 
festgestellt worden ist. 
 
§ 3 Hydraulischer Abgleich und weitere Maßnahmen zur Heizungsoptimierung 

(1) Gaszentralheizungssysteme sind hydraulisch abzugleichen 
1. bis zum 30. September 2023 

a) in Nichtwohngebäuden im Anwendungsbereich des Gebäudeenergiegesetzes ab 
1 000 Quadratmeter beheizter Fläche oder 

b) in Wohngebäuden mit mindestens zehn Wohneinheiten. 
2. bis zum 15. September 2024 in Wohngebäuden mit mindestens sechs Wohneinheiten. 

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn 
1. das Heizsystem in der aktuellen Konfiguration bereits hydraulisch abgeglichen wurde, 
2. innerhalb von sechs Monaten nach dem jeweiligen Stichtag ein Heizungstausch oder 

eine Wärmedämmung von mindestens 50 Prozent der wärmeübertragenden 
Umfassungsfläche des Gebäudes bevorsteht oder 

3. das Gebäude innerhalb von sechs Monaten nach dem jeweiligen Stichtag umgenutzt 
oder stillgelegt werden soll. 

(3) Die Durchführung des hydraulischen Abgleichs im Sinne dieser Regelung beinhaltet 
mindestens folgende Planungs- und Umsetzungsleistungen: 

1. eine raumweise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831:2017-09 in Verbindung mit 
DIN/TS 12831-1 : 2020-4, 

2. eine Prüfung und nötigenfalls eine Optimierung der Heizflächen im Hinblick auf eine 
möglichst niedrige Vorlauftemperatur, 

3. die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs unter Berücksichtigung aller 
wesentlichen Komponenten des Heizungssystems und 

4. die Anpassung der Vorlauftemperaturregelung, 
Die Bestätigung des hydraulischen Abgleichs ist einschließlich aller relevanten 
Einstellungswerte, der Heizlast des Gebäudes, der eingestellten Leistung der Wärmeerzeuger 
und der raumweisen Heizlastberechnung, der Auslegungstemperatur, der Einstellung der 
Regelung und den Drücken im Ausdehnungsgefäß in Textform festzuhalten und dem 
Gebäudeeigentümer zur Verfügung zu stellen. 
 
(4) Der hydraulische Abgleich ist nach Maßgabe des Verfahrens B nach der ZVSHK Fachregel 
„Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand“, VdZ – Wirtschaftsvereinigung Gebäude und 
Energie e.V., 1. aktualisierte Neuauflage April 2022, Ziffer 4.2, durchzuführen. 
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Ergänzende Hinweise 
 
EnSikuMaV 
 

§ 5 Verbot der Beheizung von Gemeinschaftsflächen 

Gemeinschaftsflächen sind Räume, die nicht dem Aufenthalt von Personen dienen. Dazu 
gehören: Durchgangsräume wie Treppenhäuser, Flure, Eingangshallen, Lager- und 
Technikräume. Nicht betroffen sind Toiletten, Duschen, Teeküchen und Umkleideräume, 
Pausenräume und Kantinen, Vortragssäle, Konferenzräume und Warteräume. 

 
EnSikuMaV § 6 Höchstwerte für die Lufttemperatur in Arbeitsräumen in öffentlichen 

Nichtwohngebäuden 
Die in der ASR A3.5 aufgeführten 20 Grad sind aufgehoben, da die ASR eine nicht 
rechtsbindende Richtlinie ist. Die Begrenzung der Raumtemperatur gilt nicht, soweit 
Beschäftigte dadurch in ihrer Gesundheit gefährdet sind und sonstige Schutzmaßnahmen 
nicht möglich sind. Die Raumtemperatur von 19 Grad entspricht auf einem Thermostat ca. 
der Ziffer 2 3/4. Die Ziffer 3 sind 20 Grad Celsius. 

 
EnSikuMaV 
 

§ 7 Trinkwassererwärmungsanlagen in öffentlichen Nichtwohngebäuden 

Standorte an denen technische Arbeiten verrichtet werden, z.B. Ortsverbände, 
Regionalstellen, Logistikzentren und die Ausbildungszentren, sind aus hygienischen 
Gründen von der Maßnahme ausgenommen. Anlagen mit zentraler Trinkwassererwärmung 
müssen für die Legionellen-Prophylaxe auf mindestens 60 Grad erhitzt werden. Beachten 
Sie in geteilten Gebäudekomplexen die Absprachen mit Dritten und ggf. die 
Rücksichtnahme anderer Beteiligten. 

 
EnSikuMaV 
 

§ 8 Beleuchtung von Gebäuden und Baudenkmälern 

Ausnahme bildet die Sicherheits- und Notbeleuchtung. Unter Sicherheitsbeleuchtung wird 
jene Beleuchtung verstanden, welche die Wege für Verkehrsteilnehmende sichtbar macht 
und die Sicherheit für Personen aufrechterhält. 

 
EnSimiMaV 
 

§ 2 Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung 

Die Maßnahmen der EnSimiMaV verpflichtet die Eigentümer eines Gebäudes zum aktiven 
handeln. Das THW muss nicht aktiv werden, da im den Zuständigkeitsbereich der BImA. 

 
EnSimiMaV § 3 Hydraulischer Abgleich und weitere Maßnahmen zur 

Heizungsoptimierung 
Die Maßnahmen der EnSimiMaV verpflichtet die Eigentümer eines Gebäudes zum aktiven 
handeln. Das THW muss nicht aktiv werden, da im den Zuständigkeitsbereich der BImA. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
▍
██████▍


